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Vorwort

Die vorliegende Studie wurde im Juni 2018 vom Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main als Disserta-
tion angenommen.

An dieser Stelle möchte ich mich zunächst bei meinem Doktorvater Prof.  
Dr. Moritz Bälz ganz herzlich bedanken. Er hat meine Arbeit stets mit viel Ver-
ständnis und unglaublich großzügiger Geduld über einen längeren Zeitraum 
unter stützt. Für konstruktive Anregungen danke ich ebenso Prof. Dr. Philipp 
Lamprecht, der meine Doktorarbeit als zweiter Gutachter betreut hat. 

Mit der Unterstützung zahlreicher Personen und Institutionen konnte meine 
Studie in dieser Form realisiert werden. Mein besonderer Dank gilt schließlich 
meinem Vater, ohne dessen Unterstützung ich nicht in der Lage gewesen wäre 
mein Studuim zu realisieren. Er ist kurz vor dem Abschluss meiner Promotion 
gestorben. Ihm ist diese Studie gewidmet.
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Einleitung

Die stille Gesellschaft des deutschen Rechts findet international in relativ weni-
gen Rechtsordnungen eine direkte Entsprechung;1 das japanische Handelsgesetz, 
Shôhô (JHG),2 kennt jedoch eine sehr ähnliche Rechtsform, die auf Japanisch 
Tokumei Kumiai heißt. Tokumei Kumiai ist eine der Rechtsformen, die bei der 
Rezeption des Handelsrechts aus Deutschland in Japan übernommen wurden.

Gemäß Art.  535 JHG entsteht eine stille Gesellschaft bei Abschluss eines Ver-
trags, wobei zwei Parteien sich einigen, dass eine Partei (stille Gesellschafter) 
sich an dem Handelsgewerbe der anderen Partei (Geschäftsinhaber) mit einer 
Vermögenseinlage beteiligt und dass sie den Gewinn aus dem vorgenannten 
Handelsgewerbe teilen. Anschließend sieht Art.  536 JHG vor, dass die Vermö-
genseinlage des stillen Gesellschafters in das Vermögen des Geschäftsinhabers 
übergeht und dass der stille Gesellschafter Dritten gegenüber aus den von dem 
Geschäftsinhaber geschlossenen Geschäften keine Rechte erwirbt und keine 
Pflichten übernimmt.

A. Wirtschaftliche Bedeutung und Vorteile  
der stillen Gesellschaft in Japan

In Japan wurde die praktische Bedeutung der stillen Gesellschaft als Unterneh-
mensform lange unterschätzt.3 Sie ist aber eine sehr beliebte Unternehmensform 
im aktuellen Wirtschaftsleben. Es gibt keine Statistiken über die Zahl der stillen 
Gesellschaften, aber die Beiträge im Schrifttum bieten Anhaltspunkte für ihre 

1 Zu Einzelheiten über die stille Gesellschaft im ausländischen Recht, P. Jung: in Blaurock 
(Hrsg.) Handbuch Stille Gesellschaft, 8.  Aufl. (Köln, 2016) Rz.  3.1 ff.

2 Gesetz Nr.  48/1899 i. d. F. des Gesetzes Nr.  29/2018.
3 Y. Yoneda, Tokumei kumiai no gendaiteki kinô [Moderne Funktion der stillen Gesell-

schaft] 1, in: Shinshû daigaku hôgaku ronshû No.  4 (Matsumoto, 2004) S.  77 (77); K. Fuchi, 
Tokumei kumiai keiyaku to shotoku kazei – naze nihon no tokumei kumiai keiyaku ha setsuzei 
mokuteki de mochiirarerunoka? [Vertrag über die stille Gesellschaft und Besteuerung – warum 
die stille Gesellschaft nach japanischem Recht zur Steuerumgehung ausgenutzt wird?], in: Ju-
rist No.  1251 (2003) S.  177 (184).
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Verbreitung, insbesondere als ein Vehikel im Rahmen von Finanztransaktionen, 
wie Flugzeugleasing, Grundstücksfinanzierung und Verbriefung.4 

Die handelsgesetzlichen Regelungen über die stille Gesellschaft sind meist 
dispositiv.5 Im technischen Sinne ist die stille Gesellschaft ein schuldrechtliches 
vertragliches Verhältnis.6 Daraus ergibt sich eine besondere Flexibilität in der 
Gestaltung.7 Da die stille Gesellschaft nicht im Handelsregister einzutragen ist, 
kann die Beteiligung geheim gehalten werden. Dies ist ein Anreiz für stille Ge-
sellschafter, die sich aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht offen an 
einem Unternehmen beteiligen dürfen oder wollen.8 Für den Geschäftsinhaber 
ermöglicht die stille Gesellschaft eine flexible und formlose Zuführung liquider 
Mittel in sein Handelsgewerbe. Fixe Kosten für die Kapitalaufnahme können 
herabgesetzt werden, da eine stille Beteiligung stets eine gewinnabhängige Ver-
gütung beinhaltet. Andererseits kann der stille Gesellschafter das Risiko seines 

4 Hier sind nur einige Aufsätze mit dem Titel „Tokumei kumiai“ zu nennen: T. Murai, Toku-
mei kumiai keiyaku [Vertrag über die stille Gesellschaft], in: Zeimu kôhô Vol.  31, No.  4 (1983) 
S.  91 und No.  6 (1983) S.  140; T. Miyatake, Tokumei kumiai keiyaku to zeimu [Vertrag über die 
stille Gesellschaft und dessen steuerrechtliche Behandlung], in: Jurist Nr.  1255 (2003) S.  106; 
S. Taniguchi, Tokumei kumiai no kazei mondai – TK Scheme nikansuru sozei jôyaku no kaisha-
ku tekiyô [Probleme in der Besteuerung der stillen Gesellschaft – Auslegungsproblematik des 
DBAs zur Struktur mit stiller Gesellschaft], in: Nichizeiken ronshû 55 (2004) S.  143; K. Endô 
Tokumei kumiai wo meguru kokusai kazei mondai – nihonban tax shelter ni kakaru zeimu chô-
sa jô no ronten [Probleme internationaler Besteuerung der stillen Gesellschaft – Streitpunkte 
der Außenprüfung für Tax Shelter in Japan], in: Zeidai journal (2005); T. Hosokawa , Tokumei 
kumiai no zeimu to sono mondaiten [Steuerrechtliche Behandlung der stillen Gesellschaft und 
deren Probleme], in: Zeimu kôhô, in September, November und Dezember 2006; N. Yamazaki, 
Tokumei kumiai to kokusai zeimu [Stille Gesellschaft und internationale Besteuerung], in: 
Ronsô (2007) https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/52/04/hajimeni.
htm (heruntergeladen am 30.1.2019); A. Hamada, Tokumei kumiai keiyaku ni motozuku bunpai 
rieki no kazei mondai [Probleme der Besteuerung des verteilten Gewinns aufgrund des Vertrags 
über die stille Gesellschaft], in: Zeimu jirei, Vol.  44, No.  4 (2012) S.  29.

5 Zwingende Regelungen sind Art.  537 (Rechtsscheinshaftung), Art.  539 Abs.  2 (Verbot der 
Einschränkung des außerordentlichen Kontrollrechts), Art.  540 Abs.  2 (Verbot der Einschrän-
kung des außerordentlichen Kündigungsrechts), Art.  541 Abs.  3 (Verbot des Fortbestehens im 
Insolvenzfall des stillen Gesellschafters)

6 S. Komachiya, Shôkôihô ron [Rechtstheorie über Handelsgeschäfte] (Tokyo, 1943) 
S.  166; M. Yanaga, Shôhô sôsoku Shôkôihô [Handelsrecht Allgemeiner Teil und Recht der Han-
delsgeschäfte] (Tokyo, 1990) S.  173.

7 C. Abo, Tokumei kumiai keiyaku ni kansuru jakkan no mondaiten [Einige Probleme des 
Vertrags über die stille Gesellschaft], in: Tanase (ed.) FS für Kojima (Tokyo, 2009) S.  863 
(864).

8 T. Ishimaru, Shôhô ni okeru tokumei kumiai no kigyôteki igi [Unternehmerische Bedeu-
tung der stillen Gesellschaft im Handelsrecht] (Sapporo, 1967) S.  2; R. Nakasone, in: Sakama-
ki/Kuriyama (ed.) Shôhô sôsoku Shôkôihô [Handelsrecht Allgemeiner Teil und Recht der Han-
delsgeschäfte] (Tokyo, 2005) S.  94.
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Investments überschauen, da er regelmäßig nur bis zur Höhe seiner Einlage am 
Verlust beteiligt ist. Der Hauptvorteil der stillen Gesellschaft liegt aber in ihrer 
„steuerlichen Transparenz“.

B. Steuerliche Bedeutung und Vorteile der stillen Gesellschaft  
in Japan

I. Überblick über das Steuersystem9

Das japanische Steuerrecht ist US-amerikanisch und kontinentaleuropäisch be-
einflusst. Hinsichtlich der gesetzlichen Kodifizierung ähnelt das japanische Steu-
errechtssystem dem deutschen System, wobei Einzelsteuergesetze jeweils eine 
Steuerart kodifizieren. Als zentrale nationale Steuergesetze sind das Einkom-
mensteuergesetz, Shotokuzeihô (JEStG),10 das Körperschaftsteuergesetz, Hôjin-
zeihô11 (JKStG), das Umsatzsteuergesetz, Shôhizeihô12 und das Erbschafts- und 
Schenkungsteuergesetz, Sôzokuzeihô,13 zu nennen. Die vorläufigen Reformen 
der verschiedenen Steuergesetze sind im Steuersondermaßnahmengesetz, Sozei 
tokubetsu sochihô (StSMG),14 geregelt. Das allgemeine Staatssteuergesetz, Ko-
kuzei tsûsokuhô, 15 regelt die allgemeinen Grundsätze der Besteuerung. Es folgt 
nach seiner Art der deutschen Abgabenordnung (AO), hat aber keine Vorschrift, 
die §  42 AO entspricht.16 Sämtliche Regelungen der lokalen Steuern sind in ei-
nem einheitlichen (nationalen) Gesetzbuch, Chihôzeihô17, zusammengefasst. 

Die Grundlagen des heutigen japanischen Steuersystems gehen auf die Emp-
fehlungen der nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten (de facto: den 
Vereinigten Staaten) eingesetzten Beratungskommission zurück.18 Die Kommis-

9 H-P Musahl, §  24 Steuerrecht, in: Baum/Bälz (Hrsg.) Handbuch Japanisches Handels- 
und Wirtschaftsrecht (Köln, 2011); M. Sakamoto und M. Janssen, §  11 Praxisrelevante Grund-
züge des japanischen Steuerrechts, in: Baum/Drobnig (Hrsg.) Japanisches Handels- und Wirt-
schaftsrecht (Berlin/New York, 1994).

10 Gesetz Nr. 33/1965 i. d. F. des Gesetzes Nr.  7/2018.
11 Gesetz Nr.  34/1965 i. d. F. des Gesetzes Nr.  7/2018.
12 Gesetz Nr.  108/1988 i. d. F. des Gesetzes Nr.  7/2018.
13 Gesetz Nr.  73/1950 i. d. F. des Gesetzes Nr.  7/2018.
14 Gesetz Nr.  26/1957 i. d. F. des Gesetzes Nr.  7/2018.
15 Gesetz Nr. 66/1962 i. d. F. des Gesetzes Nr. 16/2018.
16 S. Sugimura und I. Nakagawa, Kokuzei tsûsokuhô ni kansuru ikensho [Stellungnahme 

zum allgemeinen Staatssteuergesetz], Kommentar Kokuzei tsûsokuhô Bd.  0 (Tokyo, 1963) 
S.  204.

17 Gesetz Nr.  226/1950 i. d. F. des Gesetzes Nr.  3/2018.
18 H. Kaneko, Sozeihô [Das Steuerrecht] 22.  Aufl. (Tokyo, 2017) S.  55 ff.
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sion bestand aus amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern unter der Leitung 
von Carl Sumner Shoup. Die Shoup-Kommission empfahl, dass das japanische 
Steuersystem auf den Ertragsteuern gegründet werden sollte.19 Seit dieser Zeit 
hängt das japanische Steueraufkommen zum großen Teil von den Ertragsteuern 
ab. Vom nationalen und lokalen Steueraufkommen machten die Ertragsteuer zu-
sammen mit der Erbschaftsteuer 82,3% im Jahr 1988, 73,8% im Jahr 1997 und 
67,0% im Jahr 2016 aus.20

Die nationalen Ertragsteuern für natürliche Personen sind im JEStG geregelt. 
Das JKStG regelt die nationalen Ertragsteuern für juristische Personen. Sie 
knüpfen grundsätzlich an die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit von natürlichen und 
juristischen Personen an.21 Die Hauptbestandteile der Ertragsteuern sind die na-
tionale Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer, während die lokale Ge-
werbesteuer und Einwohnersteuer jeweils ertragsabhängige Teile haben. Wie 
oben erwähnt, nimmt die Abhängigkeit von den Ertragsteuern im Laufe der Zeit 
allmählich ab. Dennoch zeigte die OECD Statistik 2016, dass das indirekte Steu-
eraufkommen nur 20,44% des gesamten Steueraufkommens in Japan ausmachte. 
Dies ist im internationalen Vergleich immer noch sehr niedrig, da nur die Ver-
einig ten Staaten unter den OECD Mitgliedstaaten mit 16,91% noch hinter Japan 
rangierten.22 Die Abhängigkeit von den Ertragsteuern ist zum großen Teil auf den 
niedrigen Umsatzsteuersatz Japans mit 8% zurückzuführen. Die Erhöhung des 
Umsatzsteuersatzes stellt aber eine politische Herausforderung dar.23 In der Tat 
war die Erhöhung auf 10% ursprünglich ab April 2017 geplant wurde aber auf-
grund der Konjunkturpolitik um 30 Monate verschoben und wird nun ab Oktober 
2019 durchgesetzt.24

II. Hohe Belastung durch Doppelbesteuerung

Die Abhängigkeit von direkten Steuern macht Japan zu einem Land der hohen 
Ertragsteuern. Unter den OECD/G20-Mitgliedsländern hatte Japan mit seinen 

19 Kaneko (Fn.  18) S.  56.
20 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm#a03 (heruntergeladen 

am 31.1.2019)
21 Ausnahmsweise unterliegen Vereine ohne Rechtsfähigkeit sowie im Handelsregister ein-

getragene Genossenschaften der Körperschaftsteuer, wenngleich sie keine juristischen Perso-
nen sind (Art.  4 JKStG). Körperschaften unterliegen der Einkommensteuer, insoweit sie quel-
lensteuerpflichtige Einnahmen erhalten (Art.  5 JEStG). 

22 Zum Vergleich: Deutschland 27,11%, Frankreich 24,39%, Großbritannien 32,27%. http://
data.oecd.org/tax/tax-on-goods-and-services.htm (heruntergeladen am 31.1.2019)

23 Musahl (Fn.  9) Rz.  10.
24 Stellungnahme von Ministerpräsident Shinzo Abe, http://www.huffingtonpost.jp/ 

2014/11/18/snap-election-japan_n_6176358.html (heruntergeladen am 31.1.2019)
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hohen Ertragsteuersätzen bislang einen Spitzenplatz.25 Im Jahr 2018 betrug die 
effektive nationale und lokale Körperschaftsteuerlast ca. 29,74%26 und der Spit-
zensatz der nationalen und lokalen Einkommensteuer liegt bei 55,0%.27 

Ferner ist die japanische Körperschaftsteuer keine vollständige Anrechnungs-
steuer.28 Wenn eine natürliche Person Dividenden von Gesellschaften des Gesell-
schaftsgesetzes,29 Kaisha (Gesellschaften des GesG) erhält, kann sie von der auf 
die Dividenden gezahlten Körperschaftsteuer nur einen Betrag in Höhe von 10% 
(bzw. nur 5% bei steuerpflichtigem Einkommen über 10 Million Yen) der erhal-
tenen Dividenden auf die von ihr zu zahlende Einkommensteuer anrechnen.30 
Damit beträgt die gesamte Steuerbelastung der Dividenden maximal ca. 68,4%, 
falls eine natürliche Person der Anleger ist. Wenn eine körperschaftsteuerpflich-
tige Gesellschaft als Anleger Dividenden erhält, kann sie die empfangenen Divi-
denden vom steuerpflichtigen Gewinn ausnehmen, wenn sie mehr als ein Drittel 
der Anteile der ausschüttenden Gesellschaft hält.31 Andernfalls darf sie 50% der 
empfangenen Dividenden vom steuerpflichtigen Gewinn ausnehmen, sodass 
50% des Dividendenbetrages wiederum voll der Körperschaftsteuer unterlie-
gen.32 Hält sie weniger als 5% der Anteile der ausschüttenden Gesellschaft, darf 
sie aber nur 20% der empfangenen Dividenden vom steuerpflichtigen Gewinn 
ausnehmen. Folglich unterliegen 80% des Dividendenbetrages voll der Körper-
schaftsteuer.33 Wenn mehrstöckige Beteiligungsverhältnisse bestehen, können 
wegen der kumulierten Körperschaftsteuerbelastung und des unvollständigen 
Anrechnungssystems schlimmstenfalls nahezu sämtliche Gewinne erlöschen. 
Aus diesem Grund wirkt sich in Japan eine Stammkapitalfinanzierung steuerlich 
viel ungünstiger aus als eine Fremdfinanzierung. 

25 Laut 2017 OECD Tax Revenue Statistics, https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSet 
Code=TABLE_I1&_ga=2.80315089.79605020.1548985960-1676683123.1548985959# (her-
untergeladen am 31.1.2019). Körperschaftsteuerlich rangiert Japan unter den 35 OECD Mit-
gliedstaaten an sechster Stelle, nach Frankreich (34,43%), Portugien (31,5%), Mexico sowie 
Australien (30,0%) und Deutschland (29,83%). https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSet-
Code=TABLE_II1&_ga=2.80716241.79605020.1548985960-1676683123.1548985959 (her-
untergeladen am 31.1.2019)

26 Nach der Berechnung des Finanzministeriums Japans, https://www.mof.go.jp/tax_po 
licy/summary/corporation/c01.htm (heruntergeladen am 31.1.2019)

27 Daneben wird 2,1% des Solidaritätszuschlags für den Wiederaufbau der Naturkatastro-
phen erleidenden Regionen erhoben. 

28 Kaneko (Fn.  18) S.  313.
29 Gesetz Nr. 86/2005 i. d. F. des Gesetzes Nr.  45/2017.
30 Art.  92 JEStG
31 Art.  23 Abs.1, 5 und 6 JKStG
32 Art.  23 Abs.1 JKStG
33 Art.  23 Abs.1 und 7 JKStG
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III. Geringe Auswahl unter steuerlich transparenten 
Unternehmensformen

Wenn man eine steuerlich transparente Gesellschaft einsetzt, wird die Doppelbe-
steuerung auf der Ebene des Gesellschafters und der Gesellschaft vermieden. Die 
steuerliche Transparenz bedeutet, dass Gewinne einer Gesellschaft unmittelbar 
nur einmal auf der Ebene der Gesellschafter versteuert werden. 

Zu den Gesellschaften des GesG gehören die offene Handelsgesellschaft, Gô-
mei Kaisha (OHG), die Kommanditgesellschaft, Gôshi Kaisha (KG), die Aktien-
gesellschaft, Kabushiki Kaisha (AG) und die Limited Liability Company, Gôdô 
Kaisha (LLC). Anders als in Deutschland sind sämtliche Gesellschaften, 
eischließlich der OHG und der KG, in Japan juristische Personen und daher kör-
perschaftsteuerpflichtig. In Deutschland, wo die KG nicht der Körperschaftsteu-
er unterliegt, sind Mischformen einer Kapitalgesellschaft mit einer KG sehr ver-
breitet, um die steuerliche Transparenz mit der Haftungsbeschränkung zu verbin-
den. Jedoch ist in Japan eine solche Mischform sinnlos, da die KG steuerlich 
nicht transparent ist. 

In Japan werden nur einige Gesellschaften als steuerlich transparente Gesell-
schaften aufgezählt. Eine davon ist die Gesellschaft des Zivilgesetzes34, Minpô jô 
no Kumiai (ZG Gesellschaft), die der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
des deutschen Rechts entspricht. Die ZG Gesellschaft hat aber einen erheblichen 
Nachteil, denn sämtliche Gesellschafter haften persönlich unbeschränkt.35 Die 
Limited Liability Partnership, Yûgen Sekinin Jigyô Kumiai (LLP) und die In vest-
ment Business Limited Liability Partnership, Tôshi Jigyô Yûgen Sekinin Kumiai 
(Investment LPS) sind andere steuerlich transparente Sondergesellschaften mit 
beschränkter Haftung.36 Diese Gesellschaften können das Problem der Haftung 
lösen.37 Jedoch werden hier die Gestaltungsmöglichkeiten – z. B. Zweck, erlaub-
te Tätigkeiten, Rechte und Pflichten der Gesellschafter – durch die jeweiligen 
Gesetze streng reguliert.38 Deshalb können sich diese Gesellschaftsformen im 
japanischen Wirtschaftsleben immer noch nicht durchsetzen. Am 31.12.2015 

34 Gesetz Nr. 89/1896 i. d. F. des Gesetzes Nr.  72/2018.
35 Art.  675 JZG. S. Wagatsuma, Saiken kakuron [Schuldrecht, Einzelheiten] (Tokyo, 1992) 

S.  810; K. Ômi, Keiyakuhô [Vertragsrecht] (Tokyo, 2010) S.  282.
36 Ausführlich zur LLP, H. Baum und G. Gotô, Die japanische LLP im gesellschaftsrechtli-

chen Kontext, in: ZJapanR/J.Japan.L 41 (2016) S.  89ff; J. Westhoff, §  5 Formen und Bedingun-
gen unternehmerischer Tätigkeit in Japan, in: Baum/Bälz, Rz.  129 ff.

37 T. Mizuno, Taikei Sozeihô [Das Steuerrecht, Grundriss] (Tokyo, 2015) S.  369–371.
38 Baum/Gotô (Fn.  36) S.  103 f.



7B. Steuerliche Bedeutung und Vorteile der stillen Gesellschaft in Japan 

existierten nur 5,084 LLP und 2,666 Investment LPS.39 Im ersten Teil werden 
diese verschiedenen Unternehmensformen eingehender vorgestellt.

IV. Steuerliche Behandlung der stillen Gesellschaft

Einkünfte aus einer stillen Beteiligung werden grundsätzlich den sonstigen Ein-
künften zugerechnet.40 Die Zurechnung geht davon aus, dass ein stiller Gesell-
schafter im Regelfall nur kapitalmäßig am Handelsgewerbe eines Geschäftsinha-
bers beteiligt ist.41 Aufgrund ihrer Natur werden die Gewinne aus der stillen 
Beteiligung als Kapitaleinkommen, Kin-yû Shotoku, angesehen.42 Es besteht aber 
auch eine andere Qualifikationsmöglichkeit, nämlich die Zurechnung zu gewerb-
lichen Einkünften, Jigyô Shotoku, falls der stille Gesellschafter, abweichend von 
dem handelsrechtlichen Leitbild, aktiv bei der Geschäftsführung mitwirkt. In 
beiden Fällen wird der Gewinnanteil des stillen Gesellschafters bei dem Ge-
schäftsinhaber als Betriebsausgabe behandelt.43 Auf diese Weise wird die Dop-
pelbesteuerung auf den Ebenen der Gesellschaft und des Gesellschafters vermie-
den. Daher wird die stille Gesellschaft als steuerlich transparent bezeichnet. 

Die stille Gesellschaft ist die einzige steuerlich transparente Unternehmens-
form in Japan, die die verschiedenen Vorteile der Kapitalfinanzierung und der 
Fremdfinanzierung sowie der Gestaltungsfreiheit und der beschränkten Haftung 
gleichzeitig anbietet. Die stille Beteiligung steht der Stammkapitalfinanzierung 
gleich, da die gewinnabhängige Vergütung verteilt wird. Dennoch unterliegt die 
Einlage des stillen Gesellschafters nicht der gesellschaftsrechtlichen Bindung 
des Grund- oder Stammkapitals. Auch wenn der stille Gesellschafter an Verlus-
ten teilnimmt, ist seine Haftung ohne besondere Vereinbarung auf den Betrag der 
Einlage beschränkt. Der stille Gesellschafter wird in der Insolvenz des Ge-
schäftsinhabers mit seiner Einlage Insolvenzgläubiger. Andererseits steht die 
stille Beteiligung der Fremdfinanzierung gleich, da der Gewinnanteil des stillen 
Gesellschafters bei dem Geschäftsinhaber als Betriebsausgabe dessen steuer-
pflichtiges Einkommen mindert. 

Die steuerliche Transparenz, Haftungsbeschränkung und Gestaltungsfreiheit 
machen die stille Gesellschaft schon bei inländischen Sachverhalten zu einer at-
traktiven Unternehmensform, insbesondere als ein Vehikel im Rahmen von Fi-

39 Laut dem Bericht vom Tokyo Shôkô Research am März 2016 (im Auftrag des METI) 
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2014fy/E004074.pdf (heruntergeladen am 31.1.2019)

40 Shotokuzeihô kihon tsûtatsu (JEStG Richtlinie) 36-37-kyô 21.
41 Abo (Fn.  7) S.  865.
42 Y. Nishimura, Private Equity Fund no shikumi to kaikei · zeimu [Private Equity Fond, 

Struktur, Rechnungslegung und Besteuerung] (Tokyo, 2007) S.  131.
43 JEStG Richtlinie 36-37-kyô 21–2, Hôjinzeihô kihon tshûtatsû (JKStG Richtlinie) 14-1-3.
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nanztransaktionen. Kommen noch grenzüberschreitende Aspekte hinzu, können 
sich die steuerlichen Vorteile erweitern, da die internationalen Beziehungen auch 
Chancen für eine Ausnutzung des Steuergefälles bieten können. Wie im zweiten 
Teil B. IV. unter den Titel „Internationale Steuerarbitrage“ ausführlich erklärt 
wird, wurde die stille Gesellschaft in grenzüberschreitenden Konstellationen 
häufig genutzt, um eine doppelte Nichtbesteuerung zu erreichen. Die doppelte 
Nichtbesteuerung wird durch hybride Elemente der stillen Gesellschaft ermög-
licht, die nach Rechtsvorschriften verschiedener Länder unterschiedlich behan-
delt werden und dadurch Besteuerungsinkongruenz ergeben.44 

C. Problemstellung

I. Hintergrund 

1. Die stille Gesellschaft und die OECD-Initiative zum Vorgehen gegen  
hybride Gestaltungen

Von 2013 bis 2015 arbeiteten die Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) und G20-Länder bei der Bekämpfung von Ge-
winnverkürzung und Gewinnverlagerung, Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS), zusammen.45 Das Ziel des BEPS Projekts ist es, sicherzustellen, dass 
Gewinne dort besteuert werden, wo die wirtschaftliche Tätigkeit mit der die Ge-
winne erzielt werden, ausgeübt wird und wo eine Wertschöpfung stattfindet. Das 
BEPS besteht aus 15 Aktionsplänen. Beim Aktionsplanen Nr.  2 geht es um hy-
bride Gestaltungen, deren Zahlungen gemäß den Rechtsvorschriften verschiede-
ner Staaten zu einer unterschiedlichen steuerlichen Einstufung und Behandlung 
führen. Die OECD veröffentlichte im Jahr 2015 den Bericht „Neutralisierung der 
Effekte hybrider Gestaltungen“ und fordert damit die Mitgliedstaaten zwangs-
läufig zu koordinierten Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der Verringerung der 
kollektiven Steuerbasis durch hybride Gestaltungen auf.46 Die stille Gesellschaft 
ist eine hybride Gestaltung, die doppelte Nichtbesteuerung verursachen kann. 
Mit Rücksicht auf das BEPS Projekt der OECD bekommt die rechtsvergleichen-
de Analyse der stillen Gesellschaft international-steuerrechtlich mehr Relevanz. 

44 Y. Matsubara, International Tax Aspect of the Tokumei Kumiai, in: Asia-Pacific Tax Bul-
letin, January/February 2014, S.  76 ff.

45 http://www.oecd.org/beps/beps-about.htm (heruntergeladen am 31.1.2019)
46 http://www.oecd.org/tax/neutralising-the-effects-of-hybrid-mismatch-arrangements-ac 

tion-2-2015-final-report-9789264241138-en.htm (heruntergeladen am 31.1.2019)
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2. Einkunftszurechnungsproblematik der stillen Gesellschaft im neuen DBA 
zwischen Deutschland und Japan

Grundsätzlich erzielt der stille Gesellschafter steuerlich Einkünfte aus einer be-
sonderen Form von Kapitalvermögen, d. h., sonstige Einkünfte, Zatsu Shotoku, 
im Sinne des Art.  35 JEStG. Sie werden auch unter die sonstigen Einkünfte im 
Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) zwischen Japan und den ver-
schiedenen Ländern subsumiert und wurden damit von der japanischen Besteue-
rung freigestellt (ggf. werden sie immer noch freigestellt).47 Deutsche Investoren 
durften eine solche Nichtbesteuerung nicht erlangen, da die Einkünfte des stillen 
Gesellschafters ausdrücklich unter den Dividendenbegriff des vorangegangenen 
DBA von 1977 subsumiert wurden (Art.  10 Abs.  5) und stets der japanischen 
Quellensteuer unterlagen (Art.  10 Abs.  8).48 

Im neuen DBA zwischen Deutschland und Japan, das am 17.12.2015 unter-
zeichnet wurde und am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist (DBA von 2017), sind 
Regelungen zu Einkünften aus stillen Beteiligungen unter Textziffer 4. im Proto-
koll getroffen worden. Es wird nun klargestellt, dass Einkünfte oder Gewinne 
eines stillen Gesellschafters aus einem Vertrag über eine stille Beteiligung oder 
einem ähnlichen Vertrag, ungeachtet des Abkommens, nach dem Recht Japans 
besteuert werden können.49 Zu beachten ist, dass das DBA von 2017 die Einbe-
ziehung der Einkünfte der stillen Gesellschafter mit dem Dividendenbegriff auf-
gab.50 Vielmehr können jetzt Gewinnausschüttungen einer stillen Gesellschaft 
unter den Zinsartikel (Art.  11) fallen, soweit sie nach japanischem Einkommen-
steuerrecht als sonstige Einkünfte qualifiziert werden, weil Art.  11 Abs.  2 DBA 
von 2017 sämtliche sonstige Einkünfte einschließt, die nach dem Steuerrecht des 
Vertragsstaats, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen steuerlich 
gleichgestellt sind.51 Andererseits können Einkünfte aus einer stillen Gesell-

47 Zur Einkunftszurechnungsproblematik im DBA Kontext, ausführlich Matsubara (Fn.  44).
48 M. Uematsu, Shotokuzeihô no shomondai [Verschiedene Probleme im Einkommensteu-

errecht], fortdauernde Berichte, in: Zeikei-tsûshin, ab Oktober 1986 (November 1987, S.  55); 
Taniguchi (Fn.  4), S.  152–153; A. Akamatsu, Nichi-ran sozei jôyaku no sonota shotoku ni 
gaitôsuru tokumei kumiai keiyaku no rieki no bunpai – Guidant jiken [Gewinnverteilung auf-
grund des Vertrags über die stille Gesellschaft, die nach dem DBA zwischen den Niederlanden 
und Japan zu sonstigen Einkünften zugerechnet werden – Sache Guidant], in: Zeiken No.  148 
(2009) S.  129 (131).

49 Artikel 4 a) iii) im Protokoll. Egal ob sie den gewerblichen Einkünften oder sonstigen 
Einkünfte zugerechnet werden, unterliegen in Japan Gewinnausschüttungen einer stillen Ge-
sellschaft stets der Quellensteuer (Art.  161 Abs.1 Nr.  16, Art.  212 Abs.  1 JEStG).

50 J. Grünenberger, J. Schneemann und R. Leukefeld, Das neue Doppelbesteuerungsabkom-
men zwischen Japan und Deutschland: Änderungen, Neuerungen und Auswirkungen, in: 
 ZJapanR/J.Japan.L 41 (2016) S.  117 (127).

51 Vergleich, Taniguchi (Fn.  4) S.  177–178.
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schaft in Ausnahmefällen in Japan einkommensteuerrechtlich gewerblichen Ein-
künften zugerechnet werden und dadurch unter den Art.  7 DBA „Unternehmens-
gewinne“ fallen.52 Daher können die steuerlichen Konsequenzen für deutsche 
Investoren sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob die Einkünfte aus einer stil-
len Gesellschaft in Japan entweder als sonstige Einkünfte oder als gewerbliche 
Einkünfte qualifiziert werden. Die Problematik der Einkunftszurechnung der 
stillen Beteiligung bekommt auch unter Berücksichtigung des neuen DBAs mehr 
Relevanz. Darauf wird im zweiten Teil B. IV. hinsichtlich der internationalen 
Steuerarbitrage noch näher thematisiert. 

II. Ziel der Arbeit

Das JEStG, das zwei Einkunftszurechnungsmöglichkeiten für stille Beteiligun-
gen vorsieht, ähnelt auf den ersten Blick dem deutschen Steuermodel. Denn das 
deutsche Einkommensteuergesetz (EStG) unterscheidet verschiedenartig gestalt-
bare stille Gesellschaften anhand der Ausprägung der Mitunternehmerschaft 
zwischen typisch und atypisch. Einkünfte aus der erstgenannten stillen Beteili-
gung werden als Einkünfte aus Kapitalvermögen (§  20 Abs.  1 Nr.  4 EStG) quali-
fiziert, während Einkünfte aus letztgenannter als gewerbliche Einkünfte (§  15 
Abs.  1 Nr.  2 EStG) besteuert werden. 

Zunächst stellt sich die Frage, inwiefern Unterschiede in der steuerlichen Be-
handlung der stillen Gesellschaft in Deutschland und in Japan bestehen. Um da-
rauf zu antworten, sollte man aber auf eine grundlegende Frage eingehen; näm-
lich inwieweit bei einer stillen Gesellschaft in Deutschland und Japan heutzutage 
handelsrechtliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen. Das JHG orien-
tierte sich ursprünglich sehr stark am deutschen Recht, da das im Jahr 1899 in 
Kraft getretene japanische Handelsgesetzbuch auf einen Entwurf eines deutschen 
Juristen zurückgeht.53 Jedoch entwickelte sich das Handelsrecht danach auf-
grund der wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Umstände in beiden Län-
dern unterschiedlich.54 

Das Ziel meiner Arbeit ist es, Antworten auf die folgenden Fragen zu geben: 
(1) Inwiefern haben sich beide Rechtsordnungen im Bereich des Handelsrechts 
auseinanderentwickelt und (2) inwiefern wird die stille Gesellschaft in beiden 

52 Hamada (Fn.  4) S.  30; Matsubara (Fn.  44) S.  81.
53 T. Suzuki, Shôhô [Das Handelsrecht] (Tokyo, 1996) S.  10.
54 Zur historischen Entwicklung in Japan, H. Baum, Entstehung, Strukturen und Bedeutung 

des Handelsgesetzes –eine Einführung, in: Das japanische Handelsgesetz übersetzt von  
O. Kliesow, U. Eisele und M. Bälz unter Beratung von A. Ishikawa (Köln, 2002); E. Raidl und 
S. Takata, Handelsrecht, in: Caemmerer/Jescheck, S.  141–142. Siehe auch, Baum/Gotô (Fn.  36) 
S.  99.
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